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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die am 8. Mai 1980 eingereichte, unter der Nummer 0 019 775 

veröffentlichte europáische Patentanineldung 80 102 544.6 für 

die die Prioritt einer frUheren Anmeldung vom 22. Mai 1979 

in Anspruch genommen wird, ist von der PrUfungsabteilung 046 

durch Entscheidung vom 26. September 1983 zurUckgewiesen 

worden. 

Der Entscheidung lag ein einziger, am 2. August 1983 einge-

reichter Anspruch zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung fUhrt in der Entscheidung aus, dal3 der 

Gegenstand des einzigen Anspruchs nicht auf einer erfinderi-

schen ¶Itigkeit beruhe im Hinblick auf den Stand der Technik 

gemä2 DE-A- 2 715 796 und dem !kument "lEE International 

Conference on Radar, Present and Future", London, 

23-25 October 1973, insbesondere Seiten 408-413, "A low side 

lobe cassegrain antenna" von 0. Dahlsjö. Nebenbei erwähnt 

die Entscheidung auch noch DE-B- 1 120 526 und FR-A- 

2 101 144. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 7. November 

1983 unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr Beschwerde mit 

dem Antrag eingelegt, die angefochtene Entscheidung aufzu-

heben und die Erteilung des Patents zu beschliel3en. In einem 

am 20. Januar 1984 eingegangenen Schriftsatz wird die 

Beschwerde begrndet. 

IV. In einer Mitteilung gemäl3 Artikel 11 Absatz 2 der Verfah-

rensordnung der Beschwerdekanunern gab die Beschwerdekammer 

zu erkennen, daB sie sich im wesentlichen der Begründung der 

ZurUckweisungsentscheidUng anschliel3t. 
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2 	 T49/84 

V. In der durch die BeschwerdefUhrerinbeantragten mUndlichen 

Verhandlung am 17. Dezember 1985 beantragte sie die 

Erteilung eines Patents mit folgenden Unterlagen: 

Einziger Patentanspruch vom 2. August 1983 und daran ange 

pal3te Beschreibung, nebst Zeichnungen, Uberreicht in der 

mUndlichen Verhandlung 

VI. Der geltende einzige Anepruch lautet wie folgt: 

Antennenanordnung, insbesondere Cassegrain-Antennenanor-

dnung, bestehend aus einem Hauptreflektor (1), einem vor-

zugsweise.. durch einen Hornstrahler gebildeten, vorgezogenen 

Primärspeisestrahler (3) und einem davor angeordneten Sub 

ref lektor (5), der mitels einer den Primrspeisestrah1er (3) 

umhUllenden flaschenfbrmigen Kunststoffhaube (4) (Radom) ge 

halten ist, bei der der Primrspeisestrah1er (3) im Bereich 

nahe dem F1aschenha1sund der Subreflektor (5) im Bereich 

der Bodenfläche angeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dal3 die Kunststoffhaube (4) im Winkelbereich von durch tJber 

strahiung bedingten unerwnschten Nebenzipfeln mit mehreren, 

an begrenzten Bereichen der Oberfläche innen oder auBen auf= 

gebrachten, die fiberstrahlung vermindernden metallischen 

Streifen (10, 11) untersehiedlicher Lange versehen ist, die 

in Längsrichtung nebeneinander oder in Umfangrichtung neben-

einander verlaufen. 

ENTSCHEIDUNGSGRONDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Regel 

64 EPU und ist da]ier zulässig. 

2. Die Erfindung bezieht sich gemäl3 dem Oberbegriff des An-

spruchs auf eine Antennenanordnung, insbesondere Cassegrain-  
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3 	 T49/84 

Antennenanordnung, bestehend aus einem Hauptreflektor, einem 

vorzugsweise durch einen Hornstrahler gebildeten, vorge-

zogenen Primärspeisestrahler und einem davor angeordneten 

Subreflektor, der mittels einer den Primärspeisestrahler urn-

hUllenden flaschenfBrmigen Kunststoffhaube (Radom) gehalten 

ist, bei der der Primärspeisestrahler irn Bereich nahe dem 

Flaschenhals und der Subreflektor im Bereich der Bodenfläche 

angeordnet ist. Eine derartige Anordnung ist durch die DE-A 

2 715 796 bekannt. 

3. Bei Antennananwendungen auf dem Richtfunk-, Satellitenfunk-

und Radargebiet sind wegen der Dichte der Netze und der Ver-

minderung von Stör- bzw. StBrereinflUssen nur sehr kleine 

Nebenzipfel zulässig. Der Nebenzipfelpegel wird bei 

Cassegrainantennen im vorderen Winkelbereich mit Ausnahme 

des achsennahen Bereichs stark von der fiberstrahlung am 

Fangreflektor bestimmt. 

4. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für eine Aritennen-
anordnung der vorstehend beschriebenen Art eine Lösung anzu-

geben, durch die die tJberstrahlung und damit die unerwUnsch-

ten Nebenzipfel sowie die Wirkung der beugenden Subreflek-

torkante vermindert werden. 

S. 	Diese Aufgabe wird gern7Al3 der Erfindung in der Weise gelöst, 

daI3 die Kunststoffhaube un Winkelbereich von durch fiber-

strahiung bedingten unerwlinschten Nebenzipfeln mit mehreren, 

an begrenzten Bereichen der Oberfläche innen oder aul3en auf- 

gebrachten, die tlberstrahlung verrnindernden metallischen 

Streifen unterschiedlicher Lange versehen ist, die in Längs-

richtung nebeneinander oder in Umfangrichtung nebeneinander 

verlaufen. 

6. 	Durch die schon unter II erwahnte Literaturstelle "lEE In- 

ternational Conference on Radar - Present and Future", 
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4 	 'P 49/84 

London 9  23-25. Okt. 1973, Seiten 408-413, (Dahlsj °d), ist 

eine Antennenanordnung eines, dem der Antennenanordnung 

gemäi3 dem Oberbegriff des Anspruchs hihnlichen Aufbaus be-C' 

kannt. Dabei ist gemäl3 dieser Literaturstelle der Subre 

flektor Uber ein sich in seinem Durchmesser erweiterndes 

ringförmiges StUtzelement (Radom) mit dem Hauptreflektor 

verbunden, in dem eine Polarisationedrehung der vom Primr 

strahier kommenden und am Subreflektor reflektierten Strah 

lung erfolgt. Die in ibrer Polarisation umgewandelte Strah' 

lung tritt dann als Nutzstrahlung durch den Subreflektor 

hindurch. Im Radom selbst sind metallische Drähte und Wider 

standselemente angeordnet zur Verminderung seitlicher tiber 

strahiung des Speisestrahiers. 

7. Hauptziel der vorliegenden Erfindung jet es, bei einer 

Antennenanordnung gemäl3 dem Oberbegriff des Anspruchs die 

unerwnschten Nebenzipfel zu vermindern durch Verringerung 

der Uberstrahlung. 

Dies ist genau das, was auch Dahlsj5 anstrebt: 

Aus Seite 408, Zeilen 1 bis 4, "has increased the demand for 

a tracking radar antenna with very low side lobe level" 

und Punkt 4 auf derselben Seite: "The wide angle side lobes 

of the Cassegrain antenna can be made comparable to or lower 

than those of the wave guide planar array antenna by 

incorporating absorbers in the supporting cone for the 

subreflector" geht das Bestreben nach UnterdrUckung der 

Nebenzipfel hervor. Aus den Description of a 27 "Cassegrain 

antenna", auf derselben Seite 108, erster Absatz, geht aus 

den letzten drei Zeilen, "A transparent cone supports the 

subreflector. It is furnished with polarization sensitive 

absorbers to attenuate the spillover radiation from the 

feed", hervor, dai3 die "absorbers" die fiberstrahlung 

vermindern. 
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5 	 T49/84 

Dieselben "absorbers" besorgen gem13 dem genannten Punkt 4 

auf Seite 408 eine Verminderung der "wide angle sidelobes". 

Fblglich wird auch von Dahlsjö wie bei der Anineldung die 

Verminderung der Nebenzipfel durch Verringerung der Uber-

strahiung erzielt. 

8.1 GerräS dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs wird dieses 

Ziel hauptsächlich dadurch erreicht, daB 

a) die Kunststoffhaube von innen oder aul3en aufgebrachten 

(die tiberstrahlung vermindernden) metallischen Streifen 

versehen ist, und 

b) diese Streifen in Längsrichtung nebeneinander oder in 

Umfangsrichtung nebeneinander verlaufen. 

Hierbei bringt das Merkmal b) zum Ausdruck, dal3 die Richtung 

der Streifen der Polarisationsrichtung der jeweiligen zu 

unterdrUckenden Uberstrahlung angepal3t ist. 

8.2 Obwohl aus den Armieldungsunterlagen nicht eindeutig hervor-

geht, inwiefern die zu verhindernde Uberstrahlung durch Re-

flexion oder durch Absorbtion von den metallischen Streifen 

abgefangen wird, ist anzunehxnen, daB dies hauptsächlich 

durch Reflexion stattfindet, wie auch von der Beschwer-

defUhrerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt wurde. 

8.3 Wie dem auch sei, Dahlsjö zeigt beides. Dies geht hervor aus 

der Beschreibung eines Ausfhrungsbeispie1s auf Seite 408 

unter "Description of a 27 "Cassegrain antenna", zweiter 

Absatz, wo es hei3t: 

"The supporting cone for the subreflector is also a 

quarterwave-sandwich construction, but here equally spaced 

resistive cards are incorporated in the foam core. The cards 
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are placed in front of closely spaced wins in the outer 

skin, which gives very high absorbtion of the undesired 

spillover radiation from the feed". 

Gem°á13 diesem bekannten Beispiel enthält also die Kunst 

stoffhaube an der Auenseite eingebettete die fiberstrahlung 

reflektierende (metallische) Drähte und es sind von dem 

Pnimrstrah1er aus gesehen vor diesen Drhten absorbierende 

Widerstandselemente in der Kunststoffhaubenwand eingebracht. 

Weil die bekannten Drähte in diesem technischen Zusammenhang 

unmittelbar vergleichbar sind mit den beanspruchten me-

tallischen Streifen, liegt das Merkrnal (a) auf der Hand. 

8.4 Aus den schon unter Punkt 7 zitierten letzten drei Zeilen des 

ersten Absatzes unter "Description of a 27" Cassegrain 

antenna" geht hervor, daS die absorbierenden Widerstands-

elemente der Polarisationsrichtung den zu verhindernden tiber-

strahiung ernpfindlich, also angepai3t sind. Xhnhiches muI3 auch 

gelten für die sich (von dem Pnimärstrahler aus gesehen) 

hinter diesen absorbierenden Widerstandselementen befindlich-

en reflektierenden Drhten gelten. Dies umso mehr, weil in 

diesem Ausführungsbeispiel den Hauptreflektor die Polarisa-

tionsrichtung der auffallenden Strahiung urn 900  dreht und 

dadurch die Polanisationsnichtung der durch die Kunststoff-

haube austretende Hauptstrahlung urn 900  gedreht ist in Bezug 

auf die zu verhindernde Uberstrahlung. Wenn die reflektie-

renden Drähte und die sich davor befindlichen absorbierenden 

Widerstandselemente alle der Polanisationsnichtung der Uber-

strahlung entsprechend gerichtet sind, wird die austretende 

Hauptstrahlung ungehindert durchgelasáen 

Das Merkmal b) ist also aus Dahlsjô bekannt. 
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7 	 T49/84 

8.5 Weil das unter Punkt 7 formulierte Hauptziel der Erfindung 

aus Dahlsjö bekannt ist und die Merkmale a) und b) gemäi3 

Punkt 8.1 zur Erreichung dieses Zieles entweder aus Dahlsjö 

bekannt sind (b) oder nach dieser Entgegenhaltung auf der 

Hand (a) liegen und diese Merkmale soweit sie bekannt sind 

gemál3 DahlsjB in einer Antennenanordnung vorkomrnen, die nach 

ihrer Struktur der aus der DE-A-2 715 796 bekannten Antennen-

anordnung gemI3 dem Oberbegriff des Anspruchs besonders ähn-

lich ist, beruht nach der Meinung der Beschwerdekammer die 

Anwendung der mit diesen Merkmalen a) und b) korrespondieren-

den Maanahmen bei einer aus der DE-A-2 715 796 bekannten 

Antennenanordnung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

9. Die Ubrigen, nicht unter Punkt 8 erwähnten kennzeichnenden 

Merkmale des Anspruchs beziehen sich darauf, daS die me-

tallischen Streifen nur in beschränkten Winkelbereichen an 

der Kunststoffhaube aufgebracht sind. Dabei geht die Be-

schwerdefUhrerin davon aus, daa bei Dahlsjö die Drähte und 

die Widerstandselemente ringsuzu Uberall auf und in der 

Kunststoffhaube aufgebracht sind. Der einzige Hinweis für 

diese Auffassung ist der Ausdruck auf Seite 408, Zeile 4 von 

unten, " equally spaced resistive cards". 

Wie dem auch sei, die Beschwerdekammer ist der Meinung, daB 

es nach der bekannten und vo11stndigen Lehre aus Dahlsjö 

bezüglich der unter Punkt 7 erwhnten Hauptaufgabe der Er-

findung und dem unter Punkt 8 angedeuteten L6sung auf der 

Hand liegt diese Lehre auch dann anzuwenden, wenn die Unter-

driickung der fiberstrahlung nur für gewisse Winkelbereiche 

notwendig ist. 

10. Es sei bier noch bemerkt, daB mit dem AusfUhrungsbeispiel 

der Antennenanordnung in Dahlsjö nicht nur die in Punkt 7 

als Hauptziel formulierte Hauptaufgabe der Erfindung gelSst 

wird, sondern daB auch zur L6sung der unter Punkt 4 erwähn- 
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8 	 T49/84 

te Nebenaufgabe der Verminderung der Wirkung der beugenden 

Subreflektorkante nach der Auffassung der Beschwerdekaxnxner 

von Dahlsjô nicht weniger beigetragen wird als durch die 

Merkmale des Anspruchs. 

11. In der mUndlichen Verhandlung hat die BeschwerdefUhrerin 

hervorgehoben, daB die Struktur der Antennenanordnung der 

Erfindung eine ganz andere sei als die des Dahlsjö und daB 

insbesondere die Flaschenform der Kunststoffhaube nicht aus 

Dahlsjö bekannt sei und stark abweiche von der dort ange 

gebenen Form der Haube, so daB eine Ubertragung der MaB-

nahnien aus Dahlsj5 auf die DE-A 2 715 796, die diese 

Flaschenform zeigt, aber die erfindungsgeinäl3e Aufgabe nicht 

erwähnt, nicht auf der Hand liege. Dem stelit die Beschwer 

dekanuner gegenUber, daB zwar ein Unterschied in der Struktur 

der beiden Antennenanordnungen und im Zusammenhang damit 

insbesondere ein TJnterschied in der Struktur der jeweiligen 

Kunststoffhauben nicht zu leugnen ist, daB aber in beiden 

Fallen die zu unterdrUckende Uberstrahlung nur durch die 

jeweilige Haube stattfinden kánn und daB auch gerade in und 

auf dieser Haube die praktisch identischen reflektierenden 

Mittel (Drhte bzw. Streifen) zur Behebung der tlberstrahlung 

aufgebracht sind. 

flier sei noch zu bemerken, daB das Problem der Verhinderung 

der fiberstrahlung gemB Dahlsjó durch die Kombination von 

Absorbtion und Reflexion der unerwUnschten Strahiung effek' 

tiver gelöst zu sein scheint als bei der Erfindung. Durch 

die vorgesehene Absorption scheint gemäB Dahlsjb ein ge 

ringerer Teil der reflektierten Uberstrahlung zurUck in den 

Raum zwischen Subreflektor und Primärstrahler zu gelangen. 

12. un Zusanunenhang mit der erfindungsgemál3en UnterdrUckung der 

iiberstrahlung für einen bestizmnten Winkelbereich enthält der 

Anspruch das Merkxnal der unterschiedlichen Längen der me- 
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tallischen Streifen. Die BeschwerdefUhrerin hat aber nicht 

nachgewiesen, inwiefern der Streifenstruktur der Figuren 2 

und 3 (alt: 5 und 6) ein spezifischer, kritischer Entwurf zu 

Grunde liegen mUsse, urn die erzielte Wirkung audi tatsäch-

lich zu erreichen. Die Anrneldung enth1t darUber auch keine 

Auskunft. Deswegen mul3 angenoinmen werden, dal3 ein Fachrnann 

ohne weiteres zu der Anordnung gemJ3 dem Anspruch gelangen 

wird. 

13. Zusammenfassend ist die Beschwerdekaxnmer der Meinung, daB. 

DahlsjB genUgend AuskUnfte bezUglich der Aufgabe und deren 

L6sung wie in der Anmeldung formuliert, enthält, urn den 

Fachmann in die Lage zu versetzen, die aus DahlsjB bekannte 

Lehre ohne erfinderiecheg BemUhen anzuwenden auf der aus DE-

A- 2 715 796 bekannten Antennenanordnung in der beanspruch-

ten Art und Weise. Somit wird der Anspruch wegen mangeinder 

erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPU) als nicht gewhrbar 

erachtet. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsstellenbeamte: 
	

Der Vorsitzende: 

Frau B.A. Norman 
	

G. Korsakoff 
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